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Hausordnung CVJM-Plätzle im Kreuzberg 
 

o Das CVJM Plätzle darf nur nach vorheriger Anmeldung beim Platzwart (oder seiner Vertretung) für 
nicht gewerbliche Veranstaltungen genutzt werden 
 

o Eine gewerbliche Nutzung des Plätzle für Konzerte, Sportveranstaltungen etc. ist nicht zulässig, 
Ausnahmen können nur durch Genehmigung des Ausschuss durch mehrheitliche Zustimmung 
beschlossen werden 

 

o Bei der Anfrage an den Platzwart (oder seine Vertretung) ist unaufgefordert Umfang und Art der 
Veranstaltung zu nennen (Besucherzahl, Zelte, Übernachtung etc.) 

 

o Für die private Nutzung des Plätzle ist eine Kaution in Höhe von 100,-- Euro (in Worten: einhundert 
Euro) beim Platzwart (oder seiner Vertretung) zu hinterlegen. 
Die Kaution wird nach ordnungsmäßiger Nutzung und Abnahme durch den Platzwart (oder seine 
Vertretung) zurückerstattet. 
Bei Zuwiderhandlungen kann die Kaution ganz oder teilweise einbehalten werden. 

 

o Für Gruppenabende des CVJM kann das Plätzle nach Information des Platzwarts jederzeit genutzt 
werden. 

 

o Offenes Feuer ist nur in dafür vorgesehenen Behältnissen (Feuerschale, Grill...) zulässig, heiße Asche 
darf nicht auf dem Platz oder im angrenzenden Wald entsorgt werden 

 

o Der CVJM Hagelloch setzt sich für die Belange der Umwelt ein, daher ist darauf zu achten, dass der 
Bewuchs, vor allem an den Hängen, nicht geschädigt wird 

 

o Kinder und Tiere sind zu beaufsichtigen, es ist dafür Sorge zu tragen, dass Tiere den Platz nicht 
verschmutzen 

 

o Gebäude und Anlagen dürfen nicht beschädigt werden. Etwaige Beschädigungen von Gebäude oder 
Bewuchs sind dem Platzwart (oder seiner Vertretung) umgehend zu melden. 

 

o Müll und anderer Unrat sind vom Verursacher sofort fachgerecht und legal zu entsorgen 
 

o Das Gelände ist spätestens am Folgetag der Veranstaltung in geeigneter Weise zu säubern 
 

o Musikanlagen sind nur im gesetzlichen Umfang zulässig, nach 22 Uhr dürfen diese nur noch in 
Zimmerlautstärke betrieben werden 

 

o Das Befahren des Geländes ist bei Nässe untersagt um Schäden zu vermeiden, Ausnahmen können 
nur durch den Platzwart (oder seine Vertretung) genehmigt werden. Grundsätzlich ist das Befahren 
des Plätzle ausschließlich zur Anlieferung zulässig. 
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